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Grundsätze,
betreffend

die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Kommnnalbehörden rc.
mit Militäranwärtern.

. 1.

Die Subaltern- und Unterbeamtenstellen da den Kommunen und Kommunalverbänden, bei den

Invaliditäts= und Altersversicherungsanstalten sowie bei ständischen oder solchen Instituten, welche ganz
oder zum Theil aus Mitteln des Reichs, des Staates oder der Gemeinden unterhalten werden — aus-

schließlich des Forstdienstes —, sind unbeschadet der in den einzelnen Bundesstaaten bezüglich der Ver-
sorgung der Militäranwärter im Civildienst erlassenen weitergehenden Vorschriften gemäß den nachstehenden
Grundsätzen vorzugsweise mit Militäranwärtern zu besetzen.

Militäranwärter im Sinne dieser Grundsätze ist jeder Inhaber des Civilversorgungsscheins nach
Anlage A der Grundsätze für die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und
Staatsbehörden mit Militäranwärtern vom 7./21. März 1882 (Central-Blatt für das Deutsche Reich S. 123).

Die Anstellungsberechtigung eines Militäranwärters beschränkt sich auf denjenigen Bundesstaat,
dessen Staatsangehörigkeit er seit zwei Jahren besitzt. Invaliditäts= und Altersversicherungsanstalten
sowie ständische Institute 2c., deren Wirksamkeit sich auf mehrere Bundesstaaten erstreckt, sind zur An-
stellung nur solcher Militäranwärter verpflichtet, welche in einem dieser Staaten die Staatsangehörig-
keit besitzen.

28. 2.

Die Subaltern- und Unterbeamtenstellen in denjenigen Kommunen und Kommunalverbänden,
welche weniger als 3.000 Einwohner haben, unterliegen den nachstehenden Grundsätzen nicht. Den
Landesregierungen bleibt vorbehalten, diese Bestimmung auf Lan dgemeinden und ländliche Gemeinde-
verbände mit weniger als 3.000 Einwohnern zu beschränken.

SF. 3.
Ausschließlich mit Militäranwärtern sind zu besetzen, sofern die Besoldung der Stellen einschließlich

der Nebenbezüge mindestens 600 Mark beträgt:

1. die Stellen im Kanzleidienst, einschließlich derjenigen der Lohnschreiber, soweit deren Inhabern
die Besorgung des Schreibwerkes (Abschreiben, Mundiren, Kollationiren 2c.) und der damit
zusammenhängenden Dienslverrichtungen obliegt,

2. sämmtliche Stellen, deren Obliegenheiten im Wesentlichen in mechanischen Dienstleistungen
bestehen und keine technischen Kenntnisse erfordern.

Die Landesregierungen sind befugt, den Antheil der Militäranwärter an den Stellen unter Ziffer 1
auf die Hälfte, an den Stellen unter Ziffer 2 auf zwei Drittel zu begrenzen, falls die Eigenart der
Landesverhällnisse oder der dienstlichen Anforderungen oder die Organisation der einzelnen Verwaltungen
den ausschließlichen Vorbehalt unthunlich macht.

S. 4.
Mindestens zur Hälste mit Militäranwärtern sind zu besetzen die Stellen der Subalternbeamten

im Büreaudienste (Journal-, Registratur-, Expeditions-, Kalkulatur-, Kassendienst u. dergl.), jedoch mit
Ausnahme

1. derjenigen Stellen, für welche eine besondere wissenschaftliche oder technische Vorbildung
erfordert wird, .

2. der Stellen derjenigen Kassenvorsteher, welche eigene Rechnung zu legen haben, sowie der-
jenigen Kassenbeamten, welche Kassengelder einzunehmen, zu verwahren oder auszugeben
haben, und ferner derjenigen Beamten, welchen die selbständige Kontrole des Kassen= und

Rechnungswesens obliegt,
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3. der Stellen der Büreauvorsteher bei den Invaliditäts= und Altersversicherungsanstalten und
bei der Verwaltung von Städten mit mehr als 40 000 Einwohnern,

4. der Stellen der Subalternbeamten, welche bei Behörden, denen nach landesgesehlicher Vor-
schrift Verrichlungen des Vormundschaftsgerichts, des Nachlaßgerichts oder des Grundbuch-
amts obliegen, in diesen Dienstzweigen als Büreaubeamte beschäftigt werden, oder welche

noch Lidesgesehlichr Vorschrift als kommunale Hülfsbeamte staatlicher Grundbuchämterestellt sind.

§. 5.
In welchem Umfange die nicht unter die §§. 3 und 4 fallenden Subaltern= und Unterbeamten-

stellen mit Militäranwärtern zu besetzen sind, ist unter Berücksichtigung der Anforderungen des Dienstes
zu bestimmen. In Zweifelsfällen ist unter sinngemäßer Zugrundelegung der für die Reichs= und Staats-

*# jeweilig geltenden Verzeichnisse der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen Entscheidung
zu treffen.

S. 6.
Insoweit in Ausführung der §§. 4 und 5 einzelne Klassen von Subaltern= und Unterbeamten-

stellen den Militäranwärtern nicht mindestens zur Hälfte vorbehalten werden können, hat nach Möglichkeit
ein Ausgleich in der Weise stattzufinden, daß andere derartige Stellen innerhalb derselben Verwaltung in
entsprechender Zahl und Besoldung vorbehalten werden.

Enthält eine Klasse nur eine Stelle, und ist diese unter Berücksichtigung der Anforderungen des
Dienstes zur Besetzung mit einem Militäranwärter geeignet, so braucht sie nur abwechselnd mit Militär-
anwärtern besetzt zu werden.

S. 7.
Ueber die gegenwärtig vorhandenen, den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen werden nach

Beamtenklassen (F. 6) geordnete Verzeichnisse augelegt.
Gleichartige Stellen, welche in Zukunft errichtet werden, sind in die Verzeichnisse aufzunehmen.

8. 8.
Die den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen können auch verliehen werden:

1. Oßaben des Civilversorgungsscheins nach Anlage A 1, B und C der Grundsätze für die
Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden
mit Militäranwärtern (Central--Blatt für das Deutsche Reich 1882 S. 123 und 1895 S. 17);

2. Offizieren und Deckoffizieren, welchen beim Ausscheiden aus dem aktiven Dienste die Aus-
sicht auf Anstellung im Civildienste verliehen worden istz

3. ehemaligen Militäranwärtern, welche sich in einer auf Grund ihrer Versorgungsansprüche
erworbenen etatsmäßigen Anstellung befinden oder in Jolge eingetretener Dienstunfähigkeit
in den Ruhestand versetzt worden sind;

4. ehemaligen Militärpersonen, welchen der Civilversorgungsschein lediglich um deswillen ver-
sagt worden ist, weil sie sich nicht fortgesetzt gut geführt haben, und welchen gemäß einer
von der zuständigen Militärbehörde ihnen später ertheilten Bescheinigung eine den Militär-
anwärtern im Reichs= oder Staatsdienste vorbehaltene Stelle übertragen werden darf;

5. solchen Beamten und Bediensteten der beireffenden Verwaltung, welche für ihren Dienst
unbrauchbar oder entbehrlich geworden sind und einstweilig oder dauernd in den Ruhestand
versetzt oder entlassen werden müßten, wenn ihnen nicht eine den Militäranwärtern vor-

behaltene Stelle verliehen würde; desgleichen solchen Beamten, welche in den Ruhestand
versetzt worden sind, aber dienstlich wieder verwendet werden können;

6. sonstigen Personen, denen die Berechtigung zu einer Anstellung auf dem im F. 10 Ziffer 7
der Grundsätze für die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs-
und Staalsbehörden mit Militäranwärtern (Anlage 1) vorgesehenen Wege ausnahmsweise
verliehen worden ist.

§. 9.
Stellen, welche den Militäranwärtern nur theilweise (Zur Hälfte, zu einem Drittheil u. s. w.)

vorbehallen sind, werden bei eintretender Erledigung in einer dem Antheilsverhältniß entsprechenden
Reihenfolge mit Militäranwärtern oder Civilpersonen besetzt, und zwar ohne Rücksicht auf die Zahl der

zur Zeit der Besetzung thatsächlich mit Militäranwärlern und Civilpersonen besetzten Siellen.
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Wird die Reihenfolge auf Grund des §. 8 unterbrochen oder wird in Folge des §. 8 Ziffer 5
eine ausschließlich mit Militäranwärtern zu besetzende Stelle mit einem Bediensteten der Verwaltung besetzt,
so ist bei sich bietender Gelegenheit eine Ausgleichung herbeizuführen. Dabei sind Personen, deren An-
stellung auf Grund des §F. 8 Ziffer 5 und 6 erfolgt, als Civilpersonen, Personen, deren Anstellung auf
Grund des §. 8 Ziffer 1 bis 4 erfolgt, als Militäranwärter in Anrechnung zu bringen.

S. 10.
Die Militäranwärter haben sich um die von ihnen begehrten Stellen bei den Anstellungsbehörden

zu bewerben.

Die Bewerbungen haben zu erfolgen:
a) seitens der noch im aktiven Militärdienste befindlichen Militäranwärter durch Vermittelung

der vorgesetzten Militärbehörde;
b) seitens der übrigen Militäranwärter entweder unmittelbar oder durch Vermittelung des

heimathlichen Bezirkskommandos, welches jede eingehende Bewerbung sofort der zuständigen
Anstellungsbehörde mittheilt.

Militäranwärter sind zu Bewerbungen vor oder nach dem Eintritte der Stellenerledigung in-
solange berechtigt, bis sie eine etatsmäßige Stelle erlangt und angetreten haben, mit welcher Anspruch

oder Aussicht auf Nuhegehalt oder dauernde Unterstützung verbunden ist. Bewerbungen um Stellen,
welche nur im Wege des Aufrückens zu erlangen sind, werden jedoch hierdurch nicht ausgeschlossen.

8. 11.
Ueber die Bewerbungen um noch nicht erledigte Stellen haben die Kommunal= 2c. Behörden

Verzeichnisse nach Anlage 2 anzulegen, in welche die Stellenanwärter nach dem Datum des Einganges
der ersten Meldung eingetragen werden. War die Befähigung noch durch eine Prüfung (Vorprüfung)
nachzuweisen, so kann die Eintragung auch nach dem Tage des Bestehens der Prüfung erfolgen.

Bei der Besetzung erledigter Stellen sind unter sonst gleichen Verhältnissen Unteroffiziere,
welche mindestens acht Jahre im Heere oder in der Marine aktiv gedient haben, in erster Linie zu
berücksichtigen.

Bewerbungen um noch nicht freigewordene Stellen sind alljährlich zum 1. Dezember zu erneuern,
widrigenfalls dieselben als erloschen gelten.

KC. 12.
Stellen, welche mit Militäranwärtern zu besetzen sind, müssen im Falle der Erledigung, wenn

keine Bewerbungen von Militäranwärtern für dieselben vorliegen, seitens der Anstellungsbehörde der zu-
ständigen Vermittelungsbehörde (Anlage 3) behufs der Bekanntmachung mittelst Einreichung einer nach
dem Muster der Anlage 4 aufzustellenden Nachweisung bezeichnet werden.

Ist innerhalb vier Wochen nach der Bekanntmachung eine Bewerbung bei der Anstellungsbehörde
nicht eingegangen, so hat dieselbe in der Stellenbesetzung freie Hand.

. 13.

Die den Militäranwärtern vorbehalienen Seien dürfen, außer in dem Falle des 8. 8, mit

anderen Personen nicht besetzt werden, sofern sich Militäranwärter finden, welche zur Uebernahme der
Stellen befähigt und bereit sind. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Stellen dauernd oder nur
zeitweise bestehen, ob mit denselben ein etatsmäßiges Gehalt oder nur eine diätarische oder andere Re-
muneration verbunden ist, ob die Anstellung auf Lebenszeit, auf Kündigung oder auf Widerruf geschieht.

5 Zu vorübergehender Beschäftigung können jedoch auch Nichtversorgungsberechtigte angenommen
werden.

In Ansehung derjenigen dienstlichen Verrichtungen, für welche wegen ihres geringen, die volle
Zeit und Thätigkeit eines Beamten nicht in Anspruch nehmenden Umfanges und der Geringfügigkeit der
damit verbundenen Remuneration besondere Beamte nicht angenommen, welche vielmehr an Privatpersonen,
an andere Beamte als Nebenbeschäftigung oder an verabschiedete Beamte übertragen zu werden pflegen,

behält es hierbei sein Bewenden.
8. 14.

Die Anstellungsbehörden haben darin freie Hand, welche ihrer Subaltern= und Unterbeamten sie
in höhere oder besser besoldete Stellen aufrücken lassen wollen.
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Ebenso sind die Behörden in der Versetzung eines besoldeten Subaltern= oder Unterbeamten auf
eine andere mit Militäranwärtern zu besetzende besoldete Subaltern= oder Unterbeamtenstelle nicht beschränkt.
Wäre die auf solche Weise mit einer Civilperson besetzte Stelle mit einem Militäranwärter zu besetzen
gewesen, so ist bei sich bietender Gelegenheit eine Ausgleichung herbeizuführen.

Es ist darauf Bedacht zu nehmen, daß den aus den Militäranwärtern hervorgegangenen Be-
amten, soweit es mit den Interessen des Dienstes vereinbar ist, Gelegenheit gegeben werde, die für das
Aufrücken in höhere Dienststellen erforderliche Befähigung zu erwerben.

8. 16.
Die Anstellungsbehörden sind zur Berücksichtigung von Bewerbungen nur dann verpflichtet, wenn

die Bewerber eine genügende Befähigung für die fragliche Stelle beziehungsweise den fraglichen Dienst-
zweig nachweisen und in körperlicher sowie sittlicher Beziehung dafür geeignet sind.

Sind für gewisse Dienststellen oder für gewisse Gattungen von Dienststellen besondere Prüfungen
(Vorprüfungen) vorgeschrieben, so hat der Militäranwärter auch diese Prüfungen abzulegen. Auch kann,
wenn die Eigenthümlichkeit des Dienstzweigs dies erheischt, die Zulassung zu dieser Prüfung oder die
Annahme der Bewerbung überhaupt von einer vorgängigen informatorischen Beschäftigung in dem be-
treffenden Dienstzweig abhängig gemacht werden, welche in der Regel nicht über drei Monate auszudehnen,
ist. Ueber die Zulässigkeit einer informatorischen Beschäftigung entscheidet in Zweifelsfällen die staatliche

Aufsichtsbehörde.
Die Anstellung eines einberufenen Militäranwärters kann zunächst auf Probe erfolgen oder von

einer Probedienstleistung abhängig gemacht werden. Die Probezeit darf vorbehaltlich der Abkürzung bei
früher nachgewiesener Befähigung in der Regel höchstens sechs Monate, für den Dienst der Straßen-
und Wasserbauverwaltung, mit Ausschluß der im §. 3 bezeichnelen Stellen, ein Jahr betragen. Handelt
es sich um Anstellungen im Büreau= insbesondere Kassendienste, so kann die Probezeit mit Genehmigung
der staatlichen Aufsichtsbehörde unter Zustimmung der zuständigen Militärbehörde ausnahmsweise bis auf
die Dauer eines Jahres verlängert werden. Während der Anstellung auf Probe ist dem Anwärter das
volle Stelleneinkommen, während der Probedienstleistung eine fortlaufende Remuneration von nicht weniger
als Dreiviertheil des Stelleneinkommens zu gewähren.

Einberufungen zur Probedienstleistung dürfen nur erfolgen, insoweit Stellen (§. 13 Abf. 1) offen
sind; eine Entlassung Einberufener wegen mangelnder Vakanz kann daher nicht stattfinden.

Spätestens bei Beendigung der Probezeit hat die Anstellungsbehörde darüber Beschluß zu fassen,
ob der Stellenanwärter in seiner Stelle zu bestätigen beziehungsweise in den Civildienst zu übernehmen
oder wieder zu entlassen ist.

Die Art der Anstellung, namentlich auf Probezeit, Kündigung, Widerruf 2c. regelt sich nach den
landesrechtlichen Bestimmungen.

Nach erfolgter etatsmäßiger Anstellung wird der Civilversorgungsschein zu den Akten genommen.

16.
Welche Subaltern= und Unterbeauiensie der und gegebenenfalls in welcher Anzahl dieselben

gemäß den vorstehenden Grundsätzen den Militäranwärtern vorzubehalten sind, haben die Anstellungs-
behörden festzustellen. Die aufgestellten Verzeichnisse sind der staatlichen Aufsichtsbehörde zur Genehmigung
vorzulegen. Stellen, wegen deren eine solche Feststellung noch nicht stattgefunden hat, dürfen, insofern
nicht Militäranwärter zur Anstellung gelangen oder das in diesen Grundsätzen bezüglich der Besetzung
der Stellen mit Militäranwärtern vorgeschriebene Verfahren erledigt ist, nach dem 1. Oktober 1900 nur
widerruflich besetzt werden. Die Anstellungsverhältnisse der Inhaber von solchen Stellen, welche gemäß
den vorstehenden Grundsätzen den Militäranwärtern vorzubehalten, dagegen ohne Verletzung der bis-
herigen Bestimmungen an nicht Versorgungsberechtigte übertragen worden sind, bleiben hierdurch unberührt.
Gleichfalls unberührt bleiben bereits erworbene Ansprüche von Militäranwärtern.

5. 17.
Von der Besetzung der den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen haben die Anstellungs-

behörden am Schlusse des Quarkals den Vermittelungsbehörden ihres Bezirkes durch Zusendung einer
Nachweisung nach dem Muster der Anlage 5 Mitlheilung zu machen.

Die Vermittelungsbehörden veranlassen eine entsprechende Bekanntmachung in der Vakanzenkiste.
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· §.18.

Die Landes-Zentralbehörden haben darüber zu wachen, daß bei der Besetzung der den Militär-

guwes bei den Kammunalbehörden rc. vorbehaltenen Stiellen nach den vorstehenden Grundsätzen ver-ahren wird.

Auf Beschwerden der Militäranwärter entscheiden die staatlichen Aussichtsbehörden.

§S. 19.
Die 85. 25 bis 29 der Grundsätze für die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei

den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern?) finden sinngemäße Anwendung.

S. 20.
Ansprüche, welche schon bei dem Inkrafttreten dieser Grundsätze erworben waren, werden durch

dieselben nicht berührt.

§. 21.
Die vorstehenden Grundsätze treten am 1. April 1900 in Krast.

Aulage 1
Gu ös. 8 und 19).

Die Grundsätze für die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und
Staatsbehörden mit Militäranwärtern lauten in den hier in Betracht kommenden Stellen:

§. 10.
Auch können die den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen verliehen werden:

1. bis 6. 2c.

7. sonstigen Personen, welchen, sofern es sich um den Reichsdienst oder den Dienst der Landes-
verwaltung von Elsaß-Lothringen handelt, durch Erlaß des Kaisers, in anderen Fällen
durch Erlaß des Landesherrn beziehungsweise Senats, ausnahmsweise die Berechtigung
zu einer Anstellung verliehen worden ist. Dergleichen Verleihungen sollen jedoch nur für
eine bestimmte Stelle oder für einen bestimmten Dienstzweig und auch nur dann beantragt
werden, wenn ein besonderes dienstliches Interesse dafür geltend zu machen ist. Die An-
träge sind, wenn die Anstellung im Reichsdienst oder im Dienste der Landesverwaltung
von Elsaß-Lothringen erfolgen soll, unter Mitwirkung des Königlich preußischen Kriegs-
ministeriums, wenn die Anstellung im Dienste eines Bundesstaats mit eigener Militärver=
waltung oder in der Militärverwaltung desselben erfolgen soll, unter Mitwirkung des zu-
ständigen Kriegsministeriums zu stellen. In den übrigen Bundesstaaten hat den Anträgen
eine Mittheilung an die oberste Militärbehörde desjenigen Ersatzbezirkes, innerhalb welches
die Stelle besetzt werden soll, voranzugehen. Auch ist dieser Militärbehörde von den
ergehenden Entscheidungen sowie von etwaigen ohne Antrag erfolgten Verleihungen der
Anstellungsberechtigung Kenntniß zu geben.

8. 26.
Im Falle der Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung gegen einen Militäranwärter ist der

Civilversorgungsschein zu den Untersuchungsakten einzufordern. Führt die Untersuchung zu einem rechts-
kräftigen Erkenntnisse, welches auf die zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter oder auf eine
Strafe lautet, welche die dauernde oder zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter von Rechts-
wegen zur Folge hat, so ist der Civilversorgungsschein unter Mittheilung der Urtheilsformel derjenigen
Militärbehörde zu übersenden, welche den Schein ertheilt hat (§. 1). Anderenfalls ist der Civilversorgungs-
schein derjenigen Behörde zu übersenden, bei welcher der Militäranwärter angestellt oder beschäftigt ist,
Militäranwärtern aber, welche im Civildienste noch nicht angestellt oder beschäftigt sind, zurückzugeben.

*) In Anlage 1 abgedruckt.
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 26.

Der Civilversorgungsschein ist verwirkt, wenn gegen den Inhaber rechtskräftig auf eine Strafe
erkannt worden ist, welche die dauernde Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter von Rechtswegen
ur Folge hat.

zur ð btaut das rechtskräftige Erkenntniß nur auf zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter

oder auf eine Strafe, welche die zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur Folge hat, so
wird der Civilversorgungsschein nach Ablauf der Zeit, auf welche sich die Wirkung des Erkenntnisses er-
streckt, zurückgegeben, zuvor jedoch von der Militärbehörde 25) mit einem, den wesentlichen Inhalt
des Erkenntnisses wiedergebenden Vermerke versehen. Die Anstellung des Inhabers in einer den Militär-
anwärtern vorbehaltenen Stelle ist lediglich dem freien Ermessen der betheiligten Behörden überlassen.

§. 27.
Erfolgt das Ausscheiden aus der Stelle unfreiwillig aus anderen als den im §. 26 bezeichneten

Gründen, so sind dieselben in dem Civilversorgungsscheine zu vermerken, bevor dessen Rückgabe erfolgt.
at die unfreiwillige Entlassung eines Militäranwärters in Folge einer den Mangel an ehr-

liebender Gesinnung verrathenden Handlung oder wegen fortgesetzt schlechter Dienstführung stattgefunden,
so sind die Behörden zur Berücksichtigung des Anstellungsgesuchs nicht verpflichtet.

. 28.

Erfolgt das Ausscheiden aus der Stelle . ronn, aber ohne Pension, so ist dies gleichfalls in

dem Civilversorgungsscheine zu vermerken, bevor dessen Rückgabe erfolgt.

8. 29.
Der Civilversorgungsschein erlischt, sobald sein Inhaber aus dem Civildienste mit Penfion (8. 18)

in den Ruhestand tritt. Eine Rückgabe des Civilversorgungsscheins findet in diesem Falle nicht statt.
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Aulage 2
(zu &amp;. 11).

(Behörde.)

Liste

Anwärter für die Anstellung im (Büreaudienste des Magistrats der Stadt Potsdan).

Anmerkungen.

1. Für jeden Dienstzweig ist eine besondere Liste zu führen.

2. Die Listen sind in folgende Abschnitte einzutheilen:

I. Abschnitt. Unteroffiziere, welche mindestens acht Jahre in dem Heere oder in der Marine

aktiv gedient haben.

II. Abschnitt. Unteroffiziere, welche weniger als acht Jahre in dem Heere oder in der Marine

aktiv gedient haben, sowie die Gemeinen.

3. Es bleibt den Behörden unbenommen, noch weitere Eintragungen in den Listen vorzunehmen, wenn

dies für nothwendig gehalten wird.
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. Datum Geburtsort
 des Einganges Beim Mililär Vor- Jetziges Verhältniß. Geburtstag *„

S der Meldung dient dn 5r Kreis,
 beziehungsweise erdiente un a allsort. un Provinz,

1 der bestandenen46arge. Zuname. ufenthalisort dahr. Bundesstaat.
1 Vorprüfung.

1.5. März 1895. Feldwebel Karl Wilhelm,# Eisenbahn-Büreau= 4. Juni 1860.]Potsdam.

Frobe. diätar. Potsdam.
Brandenburg.

Bromberg. Preußen.

2.April 1895. Sergeant. Peter Albert Sergeant 1. Juli 1859. Praust.

Mai. im Danzig.
Grenadier-Regiment Westpreußen.

König Friedrich I. Preußen.

(4. Ostpreußisches)
Nr. 5.

Danzig.
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Dienszeit aution Ob und Behärde,

im Militärm Civil D s — Besonderefür — betwälcher der Bemerkungen.
Aummer bis Wännchein- lem galemeße. (Datum der

bes Cioil- Bezug auf Geschafts- angestellt 4 Wiederholungder
von Jahr von Jahr. ver- Betrage die bereichs der Meldung)
bis bis, seruge von austellung. Anwarter Datum der

Ptotirt ist. Anstellung.
Mark.

1. Oktober 123 — 1 —. .Oktober 1 000 — — Eisenahn-

1881 I 1893. direktion

bis Il. 88/93. Bromberg.
I. Ju 1 –

!#t " 1. Juni
e 1895.

U

1. Ob#ober 14 — — II.Oktober 1 0v0o — Kanzlei- —

1880. 1802. dienst.
I. 50/.
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Aulage 3
Ceu §. 12).

Verzeichniß der Vermittelungsbehörden.

Lfde. .

Nr. Bundesstaat. Vermittelungsbehörden.

1.Preußen a) Fur den Bezirk des I. Armeekorps: Bezirkskommando Braunsberg,
b) - "b - II. - - Etettin,

c)h - III. - · Potsdam,

 ää5)4)4) IV. Magdeburg,
e) - - - V. - Neufaß a. D.,

s) - - - 2 VI. - - II Breslau,

8) "4 l l- - VII. - 1 Münster,

b). - VIII. - Coblenz,
i) s I - IX. - 2 S leswig,

kc) X. - Hi veshein,
1) - - XI. Oc O"c Marburg,

mm) 6 O"c XVII. - Marienburg,

nn). gNXVIII. OÜ - Fulda.

2. Bayern. a) nu aben - - I. bayerischen Armeekorps: Bezirkskommando II

b) Hr- den Pezirk des II. bayerischen Armeekorps: Bezirkskommando
ürzburg

3.Sachsen (Königreich Landweli-Beirkskommando Dresden-Altstadt.
4.] Württemberg Königlich zolrttemrache,„Kriegsministerium zu Stutlgart.5. Baden Bezirkskommando Karler
6. Hessen FürDen iit der zuleruhe lic hessischen (25.) Division: Bezirkskommando II

« arm

7. Wedlenburg-Echwerin. Fr den Bezirk der 34. Infanterie-Brigade: Bezirkskommando Schwerin.

8. Sachsen (Großherzog-=m) Bezirkskommando
9. MacialtrSi -
10.0ldenburg. a) Fr das Coblenz.

b) fr das
11. Braunschweig Bezirkskommando
12. Sachsen-Meiningen. -

13.Sachsen-Altenburg "

14. Ha iis u. Gotha .
15. -

16. Sn tabuin·Senders.
hau Marburg.

17. n bolian . · Marburg.
18. . - Marburg.
19. Dahe a L. Greiz) Marburg.
20.Reuß j. v. (Gera) - Marburg.

21. Schaumburg-Lippe . - 1 Münster.
22. ippe . - 1 Münster.

23.Lübeck " Schleswig.

24. Heemgen. - Schleswig.
25. Lemb - Schleswig.
26. ah igringen ) FirderdenBreiichdes XIV. Armeekorps (Bezirk Oberelsaß): Bezirkskommando

arlsru
D)für den Bereich des XV. Armeekorps (Bezirk Unterelsaß und die Kreise

Saarburg und Saargemünd im Bezirke Lothringen): Bezirkskommando
Straßburg i Els.,

c) für den Bereich des XVI. Armeekorps (Bezirk Lothringen mit Ausnahme
der Kreise Saarburg und Saargemünd): Bezirkskommando Metz.



5I

(Behörde.) einer(von)

Anlage4(zu§.12).

Nachweisung  Vakanz(en)indenfürMilitäranwärtervorbehaltenenStellen.

1.2.

 6.7.K.-.10.

DieVakanztrittein:

wann?wo?

 DauerJaAnstellungsderzuAngabe,

der—

 DieBetrag

erfolgt:bestellendenEin-obAussicht

aufLe-Kaution

 benszeit,undobdiekommenaufBe-
Anstellungs)aufKün-LelbedunchderVerbesse=#merkungen.

voran= gehendense)Probezeit.

digung,Gehalts-

 inwider-abzügege-Stelle.rungenruflicherdecktwerdenvorhanden.

Weise.kann.
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Abgesandt: Eingegangen:

(Unterschrift.)



Anlage 3
(Zu §. 17).

280

(Behörde.)

Nachweisung
der

für Militäranwärter vorbehaltenen Stellen, welche im Laufe des Viertel-

jahrs 18 besetzt worden sind.

Vrriich haete Ge, Nummer Datum
Probeweise*) — der Bemer-

Ort besetzte *83 e etatsmäßige sdes Civil- der Vakanzen- kungen.
Stellen. abige versorgungs= Anstellungs-Nach-

Anstellung. scheins. bescheinigungweisung.

A. Anstellungen von Militäramwärtern.

. In Stellen, woltze durch die Vakanzenliste veröffentlicht sind.
5.N. hn — — IX. 78,90. — 3. 95.

M. — Schuldiener — XI. 68/93. — 4. 4. 95.

N. N. D

II. In Stellen, welche nicht durch die Vakanzenliste veröffentlicht sind.
8. Materialien- — l — IJ. 3/92. — —

verwalter
I

B. — — ( Fanglist III. 5494. — —
N. N.

O. — Bauaufseher — — II. 5/91. —

N. NM.

B. Anstellungen von Civilanwärtern.

I. Weil sich überhaupt keine Militäranwärter gemeldet haben.

K. Registrator — — — | — 11. 1. 95.

N. N. D

R. — * — — — 5. 3. 95.

II. Weil sich keine geeigneten Militäranwärter gemeldet haben.
L. Gasansslalts- — — — — 4. 4. 95.

inspektor
N. N.

J., den len 18 (Unterschrift.)

*) Probeweise Anstellung und Probedienstleistung.
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